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Erwägungen

E. 1.1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die
Verletzung von Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ). Die Feststellung des
Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels
für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Das
Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt
hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von
Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 1.2
Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Indes
prüft es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Begründungspflicht der Beschwerde (vgl.
Art. 42 Abs. 1 BGG ), grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die
rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( BGE 145 V 57 E. 4.2 mit Hinweis).

E. 2
Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie eine
Leistungspflicht der KVKAI verneinte.

E. 3.1
Die Vorsorgeeinrichtung kann die Hinterlassenen- und Invalidenleistungen kürzen, soweit
diese zusammen mit anderen Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung sowie
weiteren anrechenbaren Einkünften 90 % des mutmasslich entgangenen Verdienstes
übersteigen ( Art. 34a Abs. 1 BVG ; vgl. dazu auch Art. 24 der Verordnung vom 18. April
1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2; SR
831.441.1]). Der mutmasslich entgangene Verdienst entspricht dem gesamten Erwerbs-
oder Ersatzeinkommen, das die versicherte Person ohne das schädigende Ereignis
mutmasslich erzielen würde ( Art. 24 Abs. 6 BVV 2 ). Massgebend für die Bestimmung des
hypothetischen Einkommens ist der Zeitpunkt, in welchem sich die Kürzungsfrage stellt (
BGE 143 V 91 E. 3.2; vgl. auch SVR 2020 BVG Nr. 16 S. 70, 9C_819/2018 E. 2.3.2). Bei
dem diesen Normen zugrunde liegenden Verbot der Überentschädigung geht es darum,
ungerechtfertigte Vorteile zu verhindern, indem die versicherte Person finanziell nicht
besser, sondern höchstens so gestellt werden soll, wie wenn sich das Risiko Invalidität nicht



verwirklicht hätte ( BGE 143 V 91 E. 3.1; 137 V 20 E. 5.2.4; SVR 2015 BVG Nr. 9 S. 29,
9C_714/2013 E. 2.1).

E. 3.2
Bei der Beschwerdegegnerin handelt es sich um eine umhüllende Vorsorgeeinrichtung, die
über das Obligatorium hinaus Leistungen erbringt. Gemäss Art. 28 Abs. 1 Satz 1 ihres hier
anwendbaren Vorsorgereglements vom 1. Januar 2020 (nachfolgend: Reglement) werden
die Leistungen gemäss diesem Reglement herabgesetzt, soweit sie zusammen mit anderen
anrechenbaren Einkünften (welche in lit. a bis e desselben Absatzes definiert werden) 90 %
des letzten massgeblichen Jahreslohnes bzw. die Mindestleistungen gemäss BVG 90 % des
mutmasslich entgangenen Verdienstes übersteigen.

E. 3.3
Da die Leistungen nach Massgabe der reglementarischen Überentschädigungsberechnung
nicht tiefer sein dürfen als die nach den Mindestvorschriften des BVG ermittelten, ist bei
umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen einer Schattenrechnung die Einhaltung der
BVG-Minimalvorschriften zu überprüfen (vgl. BGE 136 V 65 E. 3.7; SVR 2022 BVG Nr.
34 S. 120, 9C_630/2020). Zu diesem Zweck sind für das Obligatorium und die
weitergehende Vorsorge zwei separate Überentschädigungsberechnungen vorzunehmen,
wobei die versicherte Person Anspruch auf die höheren der auf diese Weise ermittelten
Leistungen hat (MARC HÜRZELER, in: Schneider/Geiser/Gächter [Hrsg.], BVG und FZG
[nachfolgend: Kommentar BVG und FZG], 2. Aufl. 2019, N. 11 zu Art. 34a BVG ).

E. 4
Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin grundsätzlich mit Wirkung ab 1. November
2020 Anspruch auf eine Invalidenrente der weitergehenden beruflichen Vorsorge von Fr.
8'823.- zuzüglich eine Kinderrente von Fr. 1'765.- (jeweils pro Jahr) hat (vgl. Bescheid der
KVKAI vom 23. Februar 2021). Uneinigkeit besteht in der Frage der
Überentschädigungsberechnung, dies sowohl im weitergehenden (E. 5) als auch im
obligatorischen Bereich (E. 6).

E. 5.1
Für den weitergehenden Bereich der beruflichen Vorsorge ermitteln die Vorinstanz und die
Beschwerdegegnerin gestützt auf Art. 28 Abs. 1 Reglement eine Überentschädigungsgrenze
von Fr. 49'631.-, welcher Wert 90 % des letzten massgebenden Jahreslohnes von Fr.
55'146.- entspricht. Auf diese Weise gelangen sie zu einem Kürzungsbetrag von Fr.
13'242.- (Fr. 62'873.- [anrechenbare Einkünfte, die unbestritten sind] - Fr. 49'631.-). Da
dieser das Total der Renten von Fr. 10'588.- (Fr. 8'823.- + Fr. 1'765.-) übersteigt, sind ihrer
Auffassung nach keine Leistungen auszurichten.

E. 5.2
Die Beschwerdeführerin lässt sinngemäss geltend machen, die im Reglement vorgesehene
Überentschädigungsberechnung verstosse gegen das Diskriminierungsverbot gemäss Art. 3
des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann
(Gleichstellungsgesetz [GlG]; SR 151.1) . Dass in Art. 28 Abs. 1 Reglement auf den
versicherten Verdienst abgestellt werde, benachteilige wegen des Koordinationsabzuges
Teilzeiterwerbstätige und damit überwiegend Frauen, womit eine indirekte Diskriminierung
vorliege. Zur Vermeidung einer Verletzung des Lohngleichheitsgebotes sei ein Korrektiv
erforderlich: Entweder sei auf die (sich auf 90 % des mutmasslich entgangenen Verdienstes



belaufende) Überentschädigungsgrenze gemäss BVG, welche bei Fr. 62'040.- liege,
abzustellen, womit sich ein Kürzungsbetrag von lediglich Fr. 833.- statt Fr. 13'242.- ergebe,
oder es dürfe der "Familienanteil" der Rente der Invalidenversicherung bei den
anrechenbaren Einkünften nicht berücksichtigt werden.

E. 5.3
Die in der Beschwerde angesprochene Problematik betrifft den sogenannten koordinierten
Lohn gemäss Art. 8 Abs. 1 BVG , welcher die Bandbreite der obligatorisch versicherten
Einkommen begrenzt. Den Vorsorgeeinrichtungen steht es frei, ihre Vorsorgepläne im
Rahmen der weitergehenden beruflichen Vorsorge anders auszugestalten und den
koordinierten Lohn dem Teilzeitfaktor anzupassen bzw. sogar gänzlich von einem solchen
abzusehen (SVR 2022 BVG Nr. 11 S. 3, 9C_85/2021 E. 2.2.2 in fine; JÜRG
BRECHBÜHL/MAYA GECKELER HUNZIKER, in: Kommentar BVG und FZG, N. 16
zu Art. 8 BVG ). Dass die Beschwerdegegnerin von dieser ihr im weitergehenden Bereich
zustehenden Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht und auf eine entsprechende
abweichende Regelung verzichtet hat, lässt sich nicht beanstanden. Ebenso wenig vermag
die Beschwerdeführerin aus dem Gleichstellungsgesetz etwas zu ihren Gunsten abzuleiten.
Der Grund dafür liegt darin, dass das die Gleichstellung von Mann und Frau im
Erwerbsleben bezweckende Gesetz ausschliesslich auf Arbeitsverhältnisse (privat- oder
öffentlich-rechtlicher Natur) zur Anwendung gelangt (vgl. Art. 2 GlG ; vgl. auch Botschaft
zum Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann [Gleichstellungsgesetz] vom
24. Februar 1993, BBl 1993 I 1248 ff., S. 1275 f.; MONIKA HIRZEL/MARCEL
STUCKY, in: Facincani/Hirzel/Sutter/Wetzstein [Hrsg.], Gleichstellungsgesetz, 2022, N. 3
f. zu Art. 2 GlG ) und sich sein Geltungsbereich mithin nicht auf Vorsorgeverhältnisse
erstreckt (HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 3. Aufl. 2019, S. 291 Rz.
892; ADRIAN VON KAENEL, Eingeschränkte Wirkung auf den Vorsorgebereich, in:
Schweizer Personalvorsorge [SPV] 1997 Heft 3 S. 181 ff., 183). Bei dieser Sachlage besteht
für die in der Beschwerde vorgeschlagenen Korrektive keine Handhabe.

E. 5.4
Nach dem Gesagten ist weder dargetan noch sonst wie ersichtlich, inwiefern die von der
Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin im weitergehenden Bereich der beruflichen
Vorsorge vorgenommene Überentschädigungsberechnung bundesrechtswidrig sein soll.

E. 6.1
Was die Einhaltung der BVG-Mindestvorschriften anbelangt (vgl. E. 3.3 hiervor), sind sich
die Parteien ebenfalls uneinig. Sie legen die (sich gemäss Art. 24 Abs. 6 BVV 2 auf 90 %
des mutmasslich entgangenen Verdienstes belaufende) Überentschädigungsgrenze
unterschiedlich fest, weil ihre Auffassungen darüber auseinandergehen, welches
Einkommen die Beschwerdeführerin ohne das schädigende Ereignis mutmasslich erzielen
würde. Zu keinen Diskussionen Anlass geben demgegenüber die anrechenbaren Einkünfte,
die sich auf Fr. 55'219.- belaufen (welches Total sich wie folgt zusammensetzt:
Invalidenrente der IV von Fr. 7'116.-, Kinderrente der IV von Fr. 2'844.-, Invalidenrente
nach BVG von Fr. 2'520.-, Kinderrente nach BVG von Fr. 504.-, erzieltes Resteinkommen
von Fr. 42'235.-).

E. 6.1.1
Das kantonale Gericht erwog, in der Verfügung der IV-Stelle vom 18. September 2020
werde auf Abklärungen verwiesen, gemäss welchen die Beschwerdeführerin ohne



gesundheitliche Einschränkung 100 % erwerbstätig wäre. Grundlage hätten offenbar ihre im
Assessmentprotokoll vom 17. Januar 2019 enthaltenen Aussagen gebildet, wonach sie ihr
Pensum von 100 auf 80 % reduziert habe, dies nach einer längere Zeit dauernden Phase von
Müdigkeit und Erschöpfung, welche Symptome alsdann allerdings trotzdem zugenommen
hätten und durch ihren Hausarzt immer wieder mit ihrer Doppelbelastung als
alleinerziehende Mutter und Vollzeiterwerbstätige erklärt worden seien. Es sei aber
fraglich, ob einzig gestützt auf diese Angaben auf ein 100 %-Pensum abgestellt werden
könne. Aus den Akten (Arztzeugnis des Dr. med. D.________ vom 30. November 2018,
Stellungnahme des Regionalen Ärztlichen Dienstes [RAD] vom 26. März 2020) ergebe
sich, dass eine medizinisch begründete Arbeitsunfähigkeit nicht vor September 2018
vorgelegen habe, weshalb ein schon vor diesem Zeitpunkt unter 100 % liegendes Pensum
als aus freien Stücken gewählt zu betrachten sei. Die von der IV-Stelle getroffene Annahme
einer vollen Erwerbstätigkeit im Gesundheitsfalle stehe angesichts der erst ab September
2018 attestierten teilweisen Arbeitsunfähigkeit in einem unauflösbaren Widerspruch zur
damaligen Aktenlage und ihre Festsetzung des Valideneinkommens sei offensichtlich
unhaltbar. Im Übrigen ergebe sich auch aus dem Schreiben der Behörde C.________ (vom
21. September 2020) nicht, dass im Rahmen des Anstellungsprozesses eine Erhöhung des
Pensums von 80 auf 100 % ab August 2017 - nur fünf Monate nach Stellenantritt (1. März
2017) - thematisiert worden wäre. Bei dieser Sachlage habe sich die Beschwerdegegnerin
zu Recht nicht an die Beurteilung der IV-Stelle hinsichtlich des Valideneinkommens
gebunden betrachtet und den mutmasslich entgangenen Verdienst auf der Grundlage eines
80 %-Pensums festgesetzt. Damit liege die Überentschädigungsgrenze wie im
Überobligatorium bei Fr. 49'631.- (0.9 x Fr. 55'146.-). Diese werde nur schon vom Total aus
dem verbleibenden Erwerbseinkommen (von Fr. 42'235.-) und den Renten der
Invalidenversicherung (von Fr. 7'116.- sowie Fr. 2'844.-) überschritten. Damit seien auch
im Rahmen des BVG-Obligatoriums keine Leistungen geschuldet.

E. 6.1.2
Wie bereits im kantonalen Verfahren vertritt die Beschwerdeführerin demgegenüber den
Standpunkt, für den mutmasslich entgangenen Verdienst sei zwingend auf die Verfügung
vom 18. September 2020 abzustellen. Der Entscheid der IV-Stelle betreffend
Vollerwerbstätigkeit sei verbindlich, weil er auf umfangreichen Abklärungen beruhe und
weder offensichtlich unhaltbar noch qualifiziert unrichtig oder geradezu willkürlich sei.
Auch im angefochtenen Entscheid werde anerkannt, dass sie ihr Arbeitspensum aus
persönlichen und nicht aus gesundheitlichen Gründen mit Wirkung ab 1. Oktober 2015
reduziert habe. Die Reduktion auf 80 % sei erfolgt, weil ihre eigene Mutter, welche sie in
der Kinderbetreuung unterstützt habe, krank geworden sei, sich in stationäre Behandlung
habe begeben müssen und sich vorübergehend vom Grossvater getrennt habe, was die
Kinderbetreuung erschwert habe. Ab dem Zeitpunkt der Einschulung ihres Sohnes im
August 2017 habe sich der Betreuungsaufwand aber reduziert und auch der Grossmutter sei
es zwischenzeitlich wieder besser gegangen. Ohne gesundheitliche Beeinträchtigung wäre
sie deshalb ab August 2017 wieder voll erwerbstätig gewesen, wie zuvor im Übrigen
während praktisch ihres ganzen Berufslebens (vom Lehrabschluss im August 2010 bis zum
1. Oktober 2015) und namentlich auch in den ersten fünf Lebensjahren ihres Sohnes. Leider
habe sie jedoch im Mai 2017, kurz nach ihrem Stellenantritt bei der Behörde C.________,
die Diagnose Multiple Sklerose bekommen, womit eine Aufstockung auf 100 %
gesundheitsbedingt nicht möglich gewesen sei. Es gehe nicht an, sie unter diesen
Umständen beim Pensum von 80 % zu behaften.



E. 6.1.3
Die Beschwerdegegnerin wendet ein, es gebe keine objektiven Anhaltspunkte für eine
Erhöhung des Arbeitspensums auf 100 % im August 2017. Insbesondere könne dem
Schreiben der Behörde C.________ (vom 21. September 2020) nicht entnommen werden,
dass eine Aufstockung um 20 % auf diesen Zeitpunkt im Rahmen des Anstellungsprozesses
je ein Thema gewesen sei. Auch zwischen August 2017 und der gesundheitlich bedingten
Reduktion des Arbeitspensums im September 2018 habe die Beschwerdeführerin nie die
Absicht oder den Wunsch zu diesem Schritt geäussert. Daneben sei auch zu
berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerin widersprüchliche Angaben zu den Gründen
der auf 1. Oktober 2015 erfolgten Pensumsreduktion gemacht habe. Unter diesen
Umständen werde im angefochtenen Entscheid zu Recht davon ausgegangen, dass eine
Ausdehnung der Beschäftigung auf ein 100 %-Pensum nicht mit dem Beweisgrad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt sei. Damit sei die von der Vorinstanz ermittelte
Überversicherungsgrenze von Fr. 49'631.- korrekt, ebenso wie ihre Folgerung, dass
demnach auch keine Invalidenrenten aus dem obligatorischen Bereich auszurichten seien.
Sollte das Bundesgericht wider Erwarten zur Auffassung gelangen, der mutmasslich
entgangene Verdienst sei auf einem 100 %-Arbeitspensum festzulegen, wären
übereinstimmend mit dem entsprechenden Rechtsbegehren in der Beschwerde eine
BVG-Invalidenrente von Fr. 2'520.- und eine BVG-Invalidenkinderrente von Fr. 504.- pro
Jahr geschuldet.

E. 6.2
Nach der gesetzlichen Konzeption der Invalidenleistungen aus Erster und Zweiter Säule
sind die Festlegungen der IV-Stelle bezüglich Entstehung, Höhe und Beginn des
Rentenanspruchs grundsätzlich für die Invalidenrente der obligatorischen beruflichen
Vorsorge massgebend und verbindlich. Voraussetzung dafür ist, dass die Einrichtung der
beruflichen Vorsorge in das invalidenversicherungsrechtliche Verfahren einbezogen wurde,
die konkrete Fragestellung für die Beurteilung des Rentenanspruchs gegenüber der
Invalidenversicherung entscheidend war und die invalidenversicherungsrechtliche
Betrachtungsweise aufgrund einer gesamthaften Prüfung der Akten nicht als offensichtlich
unhaltbar erscheint ( BGE 138 V 409 E. 3.1; 133 V 67 E. 4.3.2; 130 V 270 E. 3.1). Für die
Beurteilung der Frage, ob sich die Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung als
offensichtlich unhaltbar erweist, ist auf die Aktenlage abzustellen, wie sie sich bei
Verfügungserlass präsentierte. Nachträglich geltend gemachte Tatsachen oder
Beweismittel, welche im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren nicht von Amtes
wegen hätten erhoben werden müssen, sind nur beachtlich, sofern sie von der Verwaltung
oder bei damaligem Beschwerdeverfahren vom Gericht im Rahmen einer prozessualen
Revision hätten berücksichtigt werden müssen ( BGE 138 V 409 E. 3.1; 130 V 270 E. 3.1;
Urteil 9C_304/2021 vom 28. Juli 2021 E. 3.3). Das im invalidenversicherungsrechtlichen
Verfahren festgelegte Valideneinkommen muss dem Grundsatz nach auch in der
berufsvorsorgerechtlichen Überentschädigungsberechnung Berücksichtigung finden.
Ausgangspunkt ist daher das Prinzip der Kongruenz von Valideneinkommen und
mutmasslich entgangenem Verdienst im Sinne von Art. 24 Abs. 6 BVV 2 . Im Sinne einer
Vermutung ist davon auszugehen, dass das von der IV-Stelle festgelegte
Valideneinkommen dem mutmasslich entgangenen Verdienst entspricht ( BGE 144 V 166
E. 3.2.2; 143 V 91 E. 3.2; 140 V 399 E. 5.2.1; MARKUS MOSER, in: Marc
Hürzeler/Hans-Ulrich Stauffer [Hrsg.], Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021, N.



42 zu Art. 34a BVG ; ISABELLE VETTER-SCHREIBER, BVG/FZG-Kommentar, 4.
Aufl. 2021, N. 34 zu Art. 24 BVV 2 ).

E. 6.3
Es steht fest und ist unbestritten, dass die IV-Stelle ihre unangefochten in Rechtskraft
erwachsene Rentenverfügung vom 18. September 2020 auch der Beschwerdegegnerin
zustellte und dass sie im Rahmen der von ihr vorgenommenen Invaliditätsbemessung unter
anderem zu entscheiden hatte, in welchem Pensum die Beschwerdeführerin im
Gesundheitsfall mutmasslich erwerbstätig wäre. Die Bindungswirkung ihrer Verfügung
bezieht sich damit auch auf das darin unter Zugrundelegung eines Vollpensums ermittelte
Valideneinkommen, es sei denn, dieses sei offensichtlich unhaltbar festgesetzt worden
(SVR 2020 BVG Nr. 16 S. 70, 9C_819/2018 E. 4.1). Zu prüfen bleibt, wie es sich damit
verhält.

E. 6.3.1
Für die Festlegung des Valideneinkommens massgebend war für die IV-Stelle, welches
Einkommen die Versicherte im Zeitpunkt des frühestmöglichen Rentenbeginns, mithin im
September 2019, überwiegend wahrscheinlich erzielt hätte. Dabei scheint sie sich auf die
ihr damals vorliegenden Aussagen der Versicherten gestützt zu haben, welche im
Assessmentgespräch vom Januar 2019 angegeben hatte, sie habe ihr Pensum mit Wirkung
ab 1. Oktober 2015 wegen zunehmender Müdigkeit und Erschöpfung auf 80 % reduziert
und würde, wenn sie gesund geblieben wäre, unter anderem auch aus finanziellen Gründen
weiterhin einer vollen Erwerbstätigkeit nachgehen. Es ist nicht offensichtlich unhaltbar,
dass die IV-Stelle dieser Darstellung folgte und davon ausging, die Versicherte habe ab 1.
Oktober 2015 nicht aus freien Stücken in einem kleineren Pensum gearbeitet, sondern um
gesundheitlich einigermassen über die Runden zu kommen. Namentlich ist entgegen der
Vorinstanz kein krasser Widerspruch darin zu erblicken, dass der Beschwerdeführerin erst
ab 4. September 2018 - nach mehreren MS-Schüben - eine dauerhafte teilweise
Arbeitsunfähigkeit attestiert wurde, schliesst dies doch eine bereits zuvor bestehende,
weniger gravierende Einschränkung der Leistungsfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen
nicht aus. Mit anderen Worten kann den von der Beschwerdeführerin geschilderten
Beeinträchtigungen in der Form von Müdigkeit, Erschöpfung etc. nicht jede Bedeutung
abgesprochen werden mit dem Hinweis, sie würden eine (im Übrigen von keiner Seite
behauptete) bereits im Oktober 2015 bestehende andauernde und erhebliche
Arbeitsunfähigkeit nicht hinreichend belegen. Massgebend ist im vorliegenden
Zusammenhang allein, dass sie die Beschwerdeführerin, so zumindest nach der für die
IV-Stelle relevanten damaligen Aktenlage, zur Pensumsreduktion veranlasst zu haben
scheinen.

E. 6.3.2
Kein anderes Ergebnis ergäbe sich, wenn die mit ihren früheren im Widerspruch stehenden
späteren Aussagen der Versicherten und die Angaben der damaligen Arbeitgeberin, der
B.________ AG, in ihrem Schreiben vom 13. Januar 2021 berücksichtigt würden. Danach
wäre die Pensumsreduktion mit Wirkung auf 1. Oktober 2015 zwar nicht aus
gesundheitlichen, sondern aus persönlichen Gründen erfolgt. Hingegen beständen diesfalls
gewichtige Anhaltspunkte, welche die erneute Aufnahme eines Vollpensums ab August
2017 als überwiegend wahrscheinlich erscheinen liessen, denn die Beschwerdeführerin
arbeitete bereits in den ersten fünf Lebensjahren ihres Sohnes 100 %, der



Betreuungsaufwand nahm mit der Einschulung ihres Sohnes im August 2017 ab und
gleichzeitig wurde sie ab diesem Zeitpunkt für die Kinderbetreuung wie früher wieder von
ihrer inzwischen genesenen Mutter unterstützt. Es finden sich auch keine Hinweise dafür,
dass sich im Gesundheitsfall in den folgenden Jahren daran etwas geändert und sie ihr
Pensum erneut reduziert hätte. Soweit die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin dagegen
einwenden, dass die Beschwerdeführerin nach den Unterlagen eine Aufstockung um 20 %
weder auf diesen noch auf einen späteren (jedenfalls aber vor der gesundheitlich bedingten
Reduktion des Arbeitspensums auf September 2018 liegenden) Zeitpunkt thematisiert habe,
ist ihnen zu entgegnen, dass sich die Beschwerdeführerin damals bereits mit der Diagnose
Multiple Sklerose konfrontiert sah (Erstdiagnose im Mai 2017) und schon mehrere
Krankheitsschübe erlitten hatte (so namentlich im Januar 2017 an den Füssen, im April
2017 am rechten Auge, im Juli 2017 am Arm, im August 2017 am linken Auge und im
Dezember 2017 an den Beinen; vgl. Bericht des RAD vom 26. März 2020). Aus diesem
Grund können die damaligen Verhältnisse, in deren Rahmen sich die Auswirkungen der
Krankheit bereits deutlich bemerkbar machten, nicht dem Gesundheitsfall gleichgesetzt
werden. Demzufolge lässt sich nichts daraus ableiten, dass die gesundheitlich bereits
angeschlagene Beschwerdeführerin sich im Zeitraum zwischen August 2017 und
September 2018 nicht um eine Erhöhung des Pensums bemühte.

E. 6.4
Nach dem Gesagten ist unabhängig davon, welcher der beiden Sachverhaltsvarianten (E.
6.3.1 oder 6.3.2) man folgt, überwiegend wahrscheinlich, dass die Beschwerdeführerin,
wäre sie gesund geblieben, im für die IV-Stelle massgebenden Zeitpunkt des
frühestmöglichen Rentenbeginns (ebenso wie in dem für die Vorsorgeeinrichtung
massgebenden Zeitpunkt, in welchem sich die Kürzungsfrage stellt) in einem vollen
Pensum erwerbstätig gewesen wäre. Die von der IV-Stelle vorgenommene Ermittlung des
Valideneinkommens anhand eines 100 %-Pensums ist damit nicht offensichtlich unhaltbar
und die Beschwerdegegnerin für die Festsetzung des mutmasslich entgangenen Verdienstes
daran gebunden. Soweit die Vorinstanz zum gegenteiligen Ergebnis gelangte und
übereinstimmend mit der Beschwerdegegnerin im Rahmen des mutmasslich entgangenen
Verdienstes von einem 80 %-Pensum ausging, womit eine Überentschädigung auch im
obligatorischen Bereich bestehen würde, ist ihr Entscheid als bundesrechtswidrig
aufzuheben.

E. 6.5
Ist der mutmasslich entgangene Verdienst mithin auf der Grundlage eines Arbeitspensums
von 100 % (entsprechend einem Lohn von Fr. 68'933.-) festzulegen, ergibt sich eine
Überentschädigungsgrenze von Fr. 62'040.- (0.9 x Fr. 68'933.-). Da sich die anrechenbaren
Einkünfte auf Fr. 55'219.- belaufen, sind die Invalidenrente nach BVG von Fr. 2'520.- und
die Invalidenkinderrente nach BVG von Fr. 504.- (je pro Jahr) ungekürzt auszurichten. Als
Anspruchsbeginn gilt der 1. November 2020, wie unbestritten ist. Im Übrigen anerkannte
die Beschwerdegegnerin eine entsprechende Leistungszusprache für den Fall, dass das
Bundesgericht der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auffassung folgen sollte (vgl.
dazu E. 6.1.3 in fine).

E. 7
Zu prüfen bleibt der Antrag der Beschwerdeführerin, wonach die ausstehenden
Rentenleistungen ab Klageeinreichung mit 5 % zu verzinsen seien. Die



Beschwerdegegnerin stellt sich auf den Standpunkt, es sei kein Verzugszins geschuldet,
weil gemäss Art. 33 Abs. 4 Satz 2 Vorsorgereglement bei rückwirkender Rentenausrichtung
kein Zinsanspruch bestehe.

E. 7.1
Analog zur im Privatrecht geltenden generellen Verzugszinspflicht ( Art. 104 OR ) besteht
auch im Verwaltungsrecht ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, wonach der Schuldner
Verzugszins zu bezahlen hat, wenn er mit der Zahlung in Verzug ist, sofern das Gesetz
nichts anderes vorsieht ( BGE 145 V 18 E. 4.1; 101 Ib 252 E. 4b ; 95 I 258 E. 3; Urteil
2C_354/2015 vom 23. Mai 2016 E. 4.2.1 mit weiteren Hinweisen). Was das
Berufsvorsorgerecht im Besonderen anbelangt, wurde in der Rechtsprechung eine
Verzugszinspflicht seit jeher im Leistungs- und im Beitragsbereich aufgrund der
vorsorgevertraglichen Entstehung des Versicherungsverhältnisses und der damit
anwendbaren allgemeinen Bestimmungen des OR als Regel anerkannt ( BGE 145 V 18 E.
4.2; 119 V 131 E. 4a; 115 V 27 E. 8c). Was die Höhe anbelangt, ist in erster Linie das
Reglement massgebend und bei Fehlen einer entsprechenden Regelung die Bestimmung des
Art. 104 Abs. 1 OR , wonach ein Verzugszins von 5 % geschuldet ist ( BGE 145 V 18 E.
5.2.1; 141 V 162 E. 5; 115 V 27 E. 8c; Urteil 9C_214/2019 vom 12. Dezember 2019 E. 5.1;
zum Ganzen auch: HANS-ULRICH STAUFFER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur
beruflichen Vorsorge, 4. Aufl. 2019, S. 108 mit weiteren Hinweisen).

E. 7.2
Die Bestimmung des Art. 33 Abs. 4 Satz 2 Vorsorgereglement widerspricht dem in E. 7.1
dargelegten Grundsatz, wonach die Vorsorgeeinrichtung, die mit Rentenzahlungen im
Rückstand ist, Verzugszinsen schuldet. Sie gibt Anlass zur Frage, ob
Vorsorgeeinrichtungen im Falle einer reglementarischen Regelung des Verzugszinssatzes
eine untere Grenze zu beachten haben. Dabei ist daran zu erinnern, dass dem Verzugszins
die Funktion eines Vorteils- bzw. Nachteilsausgleichs wegen verspäteter Zahlung der
Hauptschuld zukommt. Die Verzugszinsen bezwecken, unbekümmert um den tatsächlichen
Nutzen und Schaden, den Zinsverlust des Gläubigers und den Zinsgewinn des Schuldners in
pauschalierter Form auszugleichen. Sie haben nicht pönalen Charakter und sind unabhängig
von einem Verschulden am Verzug geschuldet ( BGE 139 V 297 E. 3.3.2.2). Im Bereich der
beruflichen Vorsorge kann der für die Vorsorgeeinrichtung als Schuldnerin der
Rentenleistungen resultierende Zinsvorteil mindestens dem BVG-Mindestzinssatz (seit
2017: 1 %; Art. 12 lit. j BVV 2 ) gleichgesetzt werden, weil sich dieser nach der erzielbaren
Rendite marktgängiger Anlagen richtet (insbesondere der Bundesobligationen sowie
zusätzlich der Aktien, Anleihen und Liegenschaften; Art. 15 Abs. 2 BVG ). Aus dem den
Verzugszinsen zugrunde liegenden Gedanken des Vor- bzw. Nachteilsausgleichs ergibt
sich, dass eine reglementarische Regelung des Verzugszinssatzes den
BVG-Mindestzinssatz nicht unterschreiten darf. Aus diesem Grund ist Art. 33 Abs. 4 Satz 2
Vorsorgereglement hinsichtlich der von der Beschwerdegegnerin geschuldeten
BVG-Renten die Anwendung zu versagen und stattdessen von einem dem
BVG-Mindestzinssatz entsprechenden Verzugszins von 1 % auszugehen.

E. 7.3
Bei dieser Rechtslage steht der Beschwerdeführerin auf den verfallenen Rentenbetreffnissen
ein Verzugszins von 1 % zu, wie von ihr beantragt ab Klageeinreichung.

E. 8.1



Die Beschwerdeführerin obsiegt teilweise, indem ihrem Eventualantrag auf Zusprache der
Leistungen nach BVG (einschliesslich Verzugszins, wenn auch nicht in der Höhe der von
ihr geforderten 5 %) stattgegeben wird. Es rechtfertigt sich daher, ihr einen und der
Beschwerdegegnerin drei Viertel der Gerichtskosten aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
Weiter hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine reduzierte
Parteientschädigung auszurichten ( Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG ).

E. 8.2
Die Sache wird zur Neuverlegung der Parteientschädigung des vorangegangenen
Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen ( Art. 68 Abs. 5 BGG ).
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